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Herr 
Präsident des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 295/J-NR/2018 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Stephanie Krisper, Kolleginnen und Kollegen haben 

an mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Anzahl der Rückverweisungen des BVwG an 

das BFA“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage aufgrund der mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu 1: 

Im Geschäftsjahr 2017/18 (1. Februar 2017 bis 31. Jänner 2018) wurden beim 

Bundesverwaltungsgericht 29.900 Beschwerden gegen Bescheide des Bundesamtes für 

Fremdenwesen und Asyl neu anhängig. 13.400 Verfahren waren aus den vorangegangenen 

Geschäftsjahren anhängig.  

Maßnahmenbeschwerden werden statistisch nicht gesondert erfasst und sind daher in 

diesen sowie in den nachfolgenden Zahlen enthalten.  

Zu 2 und 3: 

Im Geschäftsjahr 2017/18 wurde über 16.300 Beschwerden gegen Bescheide des 

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl entschieden, 16.100 meritorische 

Entscheidungen sind ergangen, wobei Erkenntnisse des Bundesverwaltungsgerichtes einen 

oder mehrere Spruchpunkte enthalten können.  

Im Geschäftsjahr 2017/18 wurden 36 ordentliche und 781 außerordentliche Revisionen 

anhängig gemacht, wobei in der Statistik nicht zwischen Revisionen im Zusammenhang mit 

meritorischen und solchen im Zusammenhang mit formellen Entscheidungen unterschieden 

wird.  
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Zu 4: 

Im Geschäftsjahr 2017/18 wurden 1.300 Verfahren an das Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl zurückverwiesen. 

 

Wien, 20. April 2018 

 

 

Dr. Josef Moser 
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